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Beilage C.

Kirchengemeinde⸗ Ordnung.

§. 1 .

Dem Kirchengemeinderath iſt die Sorge fuͤr das fitt⸗

liche , religiuoͤſe und kirchliche Wohl der Gemeinde anver⸗

traut , und er hat als ſolcher alle kirchlichen , Schul - und

oͤkonomiſchen Angelegenheiten derſelben im Namen der Ge⸗

meinde uͤberhaupt zu berathen und zu leiten , und ins⸗

beſondere uber die Sittlichkeit ihrer Glieder zu wachen .

H. 2 .

Nur verſtändige vorwurfsfreie Maͤnner , die ein gut

Geruͤcht haben Apoſt . »Geſch . 6, . « wohlgehalten vor al⸗

lem Volk »Apoſt . Geſch . 5. 13 . « ſollen ſolch ein Amt

verwalten ,

Anm . Solche , die noch niht in der Ehe find , oder

waren , oder die , welche ſolche Ortsdienſte haben ,

die ſie von der weltlichen Ortspolizei ganz abhaͤngig

machen , ſind nicht zu Kirchenaͤlteſten zu waͤhlen.

§. 5 .

In der Regel beſtehet der Kirchengemeinderath, mit

Einſchluß des Pfarrers und Kirchenrechners , aus nicht

weniger als 4 und nicht mehr als 10 Perſonen . Gleiche
Verhaͤltniſſe finden auch in den Filialgemeinden ſtatt , doch

hat ſich der Kirchenvorſtand einer Filialgemeinde nur da

mit der Mutterkirche zu berathen , wo es ſich um gemein⸗

ſchaftliche Angelegenheiten handelt . In den Hauptſtaͤdten

richtet ſich die Zahl nach beſondern Ruͤckſichten.

H. 4 . £

Nur der Pfarrer , oder wo mehrere ſind , die Pfar⸗

re und die Kirchen - oder Almoſenrechner ſind ſtaͤndige

Beiſitzer des Kirchengemeinderaths , und der Pfarrer ift

als Vorſteher deſſelben anzuſehen .
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Die Ernennung der Kirchenaͤlteſten geſchiehet nach

der beſtimmten Wahlordnung von der Kirchengemeinde ,
entweder von allen ſtimmfaͤhigen Perfonen , oder in ih -

rem Namen von einem Wahlausſchuß auf eine beſtimmte

Beit . Nahe Verwandte duͤrfen nicht in den Kirchenge —

meinderath gewaͤhlt werden . Bon der getroffenen Wahi

fo wie dem Austritt der Kirchenvorſteher , iſt jedesmal
der naͤchſtvorgeſetzten geiſtlichen und weltlichen Amtöbe⸗

hoͤrde , ſo wie der Gemeinde Nachricht zu geben .

Die Kirche im Ganzen und jede Kirchengemeinde ins⸗

beſondere rechnet mit Zuverſicht darauf , daß jeder , der

durch das Vertrauen ſeiner Bruͤder zu einem ſolchen Eh -

renamt erwaͤhlt wird , ſich durch ſein Gewiſſen verpflich⸗
tet achte , es willig zu uͤbernehmen , und aus demſelben

nur um nicht zu beſeitigender Hinderniſſe willen austrete .

§. 7 .

Das eintretende Glied des Kirchengemeinderaths wird

von dieſem nach dem vorliegenden Formular verpflichtet ,
es gelobt treue Erfuͤllung ſeiner Pflichten unter Gottes

Beiſtand und bekraͤftiget ſein Geluͤbde durch Handſchlag .
Der Kirchen - oder Almoſenrechner wird außerdem

noch von der weltlichen Behoͤrde verpflichtet . Wer jenes

Geluͤbde bricht , muß aus dem Kirchengemeinderath ent⸗

laſſen werden .

S8.

»Swiefacher Ehren werth ſind die Aelteſten , die ih⸗
rem Amte wohl vorſtehen . « 1. Tim . 5 , 17 . Sie haben
und verdienen oͤffentlichen Glauben , einen Ehrenplatz in

der Kirche , und die Kirche , die einem Aelteſten nach

15jaͤhrigen wohlgeleiſteten Dienſten auch ein aͤußeres Zei⸗

chen ihrer Dankbarkeit darreicht , ehret damit ſich und den

Wohrverdienten . $
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§. 9 .

Der Kirchengemeinderath verſammelt ſich in dem Kir⸗

chenzimmer oder an einem andern ſchicklichen Orte , in

der Regel alle Monat Einmal , an feſt dazu beſtimmten

Tagen , deren Auswahl ſich nach dem Verhaͤltniſſe der

Gemeinde richtet . Ohne abſolute Hinderniſſe kann ſich

weder der Pfaͤrrer noch ein Kirchenaͤlteſter von dieſen Ver⸗

ſammlungen dispenſiren . Außerordentliche Verſammlun⸗

gen laͤßt der Vorſteher des Kirchengemeinderaths anſagen⸗

§. 10 .

Jede Sitzung wird von dem Vorſteher mit einem Gebet

eröffnet , dann das Protokoll der vorigen Sitzung verleſen
und bemerkt , was in Gemaͤßheit deſſelben geſchehen iſt ,

und zuden regelmaͤßigen Geſchaͤften , als der Unterſuchung

der von den Schullehrern monatlich einzureichenden Ber -

zeichniſſe der Schulverſaͤumniſſe , der Ruͤckſtände an Schul⸗

geld , fortgeſchritten . Jedes Glied des Kirchengemeinderaths

traͤgt hierauf , was ihm entweder ins beſondere obliegt ,
oder ſich auf irgend eine Weiſe auf das Wohl der Ge⸗

meinde , theils in religioͤſer und ſittlich er , theils in kirchen⸗

oͤkonomiſcher Hinſicht bezieht , vor , und nach bruͤderlicher

Berathung oder Abſtimmung wird daruͤber beſchloſſen . Ueber

ſaͤmmtliche Verhandlungen und Beſchluͤſſe wird von dem

Pfarrer oder einem Kirchenaͤlteſten , nicht jedoch von dem

Schullehrer , ein , zwar die einzelnen Gegenſtaͤnde darſtellen⸗

des , doch buͤndiges Protokoll gefuͤhrt , und von ſaͤmmtlichen

anweſenden Gliedern unterzeichnet .

§. 414.

Wie der Kirchengemeinderath üͤberhaupt das Wohl

der Kirchengemeinde zu erhalten und zu foͤrdern trachtet ,

ſo verwaltet er insbeſondere in derſelben die Sittenan —

ſtalt . Indem er aber ſich feſt dabei in ſeinem kirchlichen

Kreiſe haͤlt, und , wo es Noth thut , nur Ermahnung und

4



Ruͤge anwendet , ſpricht er , wo dieſe nicht hinreichen , die

weltliche Gewalt um ihr Einſehen und Zuthun an .

In ſeinen Wirkungskreis gehoͤren :

4) Aufſicht über die chriſtliche Führung der Ehe⸗ und des

Hausſtandes , die Erziehung der Kinder und das gegen⸗

ſeitige Verhaͤltniß der Herrſchaft und des Geſindes .

b ) Aufſicht uͤber die Schulen , ſowohl Werk⸗ , als Sonn⸗

tags⸗ , Induſtrie - und Abendſchulen , uͤber das Berhal⸗

ten der Lel rer und Schüuͤler, ſo wie uͤber die Verhaͤltniſſe

und das Einkommen der erſtern .

6) Wachſamkeit uͤber das Betragen der erwachſenen ledigen

Jugend , und beſonders über aͤußernde Unſittlichkeit der⸗

ſelben , die zum Sittenverderben fuͤhren , uͤber Ausge⸗

laſſenheit in den oͤffenlichen Vergnuͤgungen , Nachtſchwaͤr⸗
merei , Trunkenheit , Haͤndelſuchung und Spielſucht .

d ) Eine vaͤterliche Aufſicht úber den Wandel oller Glice

der der Gemeinde in jedem Lebensalter , und beſonders

Wachſamkeit ,wo ſolche Laſter ſich zeigen , die der Gemeinde

Aergerniß geben , verdaͤchtiges Beiſammenwohnen unver⸗

heiratheter Perſonen in gemeinſchaftlicher Haushaltung ,

gotteslaͤſterliche Aeuſſerungen oder ſuͤndliches Fluchen und

Schworen , Afterreden und Verlaͤumden , Ueppigkeit

und Schwelgerei , Unehrlichkeit und Wucher ꝛe.

e) Aufſicht uͤber wuͤrdige Feier der Sonn - und Feſttage

nach den daruͤber ausgeſprochenen Geſetzen .

Y Beſondere Aufſicht uͤber die kirchlichen Gebaͤude und

Geraͤthe , ſo wie uͤber Anſtand , Ordnung und Stille

während des Gottesdienſtes , ſowohl in , als außerhalb

der Kirche , in den Straßen , oͤffentlichen und Privat -

haͤuſern des Ortes .

g) Aufſicht uͤber die Unterſtuͤtzung und chriſtliche Beſorgung

der Armen , Kranken , Wittwen und Waiſen , damit die⸗
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ſer wichtige Theil des Kirchengemeindeamts zum Segen
der Gemeinde gehoͤrig verwaltet werde . Er beſtellt alſo
aus ſeiner Mitte einen Almoſenrechner , kontrollirt die

laufenden Einnahmen vom Kirchenopfer , verwendet die —

ſelben in Gemaͤßheit der beſtehenden Geſetze , hoͤrt die

von demſelben nach einem einfachen Formular gefertigte
Rechnung ab , und richtet ſich im uͤbrigen darin nach
den gegebenen Verordnungen des Staats und der geiſt —
lichen Behoͤrden .

F. 13 .

Dieſe vaͤterliche Aufſicht erſtreckt fih wder ale Ghie
der der Gemeinde , und wo es der Kirchengemeinderath fuͤr
nothwendig achtet , weiſet er zu dieſem Zwecke ſeinen Glie⸗

dern beſondere Diſtriete der Gemeinde an , um dadurch
zu einer deſto klarern Kenntniß des ſittlichen Zuſtandes der⸗

ſelben zu gelangen .

Ç A4 .

Wenn der Kirchenaͤlteſte in der Gemeinde einen ſitt⸗
lichen Fehler bemerkt , hat er vorerſt den Pfarrer davon

in Kenntniß zu ſetzen , damit dieſer ſein Seelſorgeramt aus⸗

uͤbe. Sollte ſich davon keine geſegnete Wirkung ergeben ,

ſollte ſelbſt die durch einen erbetenen Ausſchuß von 2 oder

3 der aͤlteſten Glieder des Raths geſchehene Ermahnung
fruchtlos bleiben , und das fernere Betragen eines Fehlen⸗
den der Gemeinde Anſtoß geben , ſo hat der Pfarrer oder

Kirchenaͤlteſte dem verſammelten Kirchengemeinderath da⸗

von die Anzeige zu machen , der , wenn er es fuͤr noͤthig
erachtet , den Fehlenden vor ſich ladet .

In der Regel geſchieht davon noch keine Erwaͤhnung
im Protokoll , ſollte es jedoch in einzelnen Faͤllen um der

Folge Willen fuͤr noͤthig erachtet werden , ſo iſt es auf
eine ſchonende Art zu thun , und alles zu verhuͤten , was

ohne Noth die Perſonen blos giebt .
- 4¥
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§. 15

Mit freundlichem Wort und ernſter Ermahnung hat

der Kirchengemeinderath dahin zu arbeiten , daß der Feh⸗

lende in ſich gehen , ſein Unrecht erkennen und zur wahren

Reue und Beſſerung bewogen werden moͤge. Finden dieſe

Mittel keinen Eingang , ſo bringt der Kirchengemeinderath
die Sache zur Ertenntniß der Kirchenviſitation , damit bei

dieſer nochmals alle Kraft des Wortes und der Ermah⸗

nung an den Fehlenden angewendet werde ,

$e 16 .

Wo etwa an die Stelle jener Vorladung und muͤnd⸗

lichen Ermahnung zur leichtern und geſegnetern Wirkſam⸗
keit der Einſchreitung des Kirchengemeinderaths zuerſt eine

ſchriftliche ErTmahnung , und dann eine muͤndliche Wieder —

holung derſelben durch eine aus dem Kirchengemeinderach

gzwaͤhlte Deputation von 2 bis 3 Perſonen eintreten

konne , bleibt dem gewiſſenhaften Entſcheide deſſelben uͤber—

laſſen .

G. is

Wie nun dieſer Kirchenordnung alle Glieder der Kire

chengemeinde jedes Standes unterworfen ſind , ſo auch

die einzelnen Glieder des Kirchengemeinderaths , ja ſelbſt
Perſonen des geiſtlichen Standes ohne Ausnahme ,

§. 18 .

Hat der Kirchengemeinderath die ihm zuſtehenden Mit —

tel des Wortes und der Ermahnungen treulich angewen —

det , und es zeigen ſich dennoch in der Gemeinde Fehler
und Laſter , die , um ein groͤßeres Unheil zu verhuͤten ,

Strafe beduͤrfen , z. B . einreißende Schulverſaͤumniſſe aus

offenbarer Schuld der Eltern , muthwillige Storung der

Sonn⸗ und Feſttagsfeier , auffallende , den Frieden und

ſittlichen Zuſtand des haͤuslichen Lebens gefaͤhrdende Ver —

gehungen von Ehegatten , herangewachſenen Kindern oder

Dienſtboten , oder uͤberhaupt einzelne fortwaͤhrende Unſitt⸗
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lichkeiten und Ausſchweifungen , ſo zeigt der Kirchenge —

meinderath der weltlichen Obrigkeit an , daß er bereits

alle in feinem Wirkungskreiſe liegenden Beſſerungs - und

Sicherungsmittel angewendet habe , und wie er von den⸗

ſelben gedeihliche Einwirkung erwartet , fo hat er auf den

Erfolg feiner Anzeige ein aufmerkſames Auge zu richten ,

und wenn es deſſen Noth thun ſollte , weitere hoͤhere Un⸗

terſtuͤtzung in den geeigneten Wegen nachzuſuchen .

Y 19 .

Sind alle vaͤterlichen und oft wiederholten Ermah⸗

nungen , ſind alle freundliche und ernſte Verſuche des Kir⸗

chengemeinderaths , einen verſtockten Suͤnder zu beſſern ,

der in den Worten und Werken eine entſchiedene Verach⸗

tung des Goͤttlichen an den Tag gelegt , und durch ſein

Exempel die Gemeinde ſelber gefaͤhrdet , fruchtlos geblie⸗

ben , ſo hat der Kirchengemeinderath von dieſem traurigen

Falle die hoͤchſten Kirchenbehoͤrde in Kenntniß zu ſetzen ,

damit , wenn auch ſie alle in ihrem Bereiche ſtehenden

Mittel der Beſſerung vergebens angewendet hat , nun nach

den beſtehenden Geſetzen gegen denſelben entſchieden und

verfahren werde .

§. 20 .

Die kluge und umſichtige Amtsverwaltung der Kir⸗

chengemeinderaͤthe iſt beſonders da erforderlich , wo die

Einwohner eines Ortes aus Gliedern beider chriſtlichen

Kirchen beſtehen . Sollte an ſolchen die oͤffentliche kirch⸗

liche Ordnung uͤberhaupt , und an Sonna , Feft - und Betz
tagen inſonderheit von katholiſchen Einwohnern allein ge⸗

ſtort oder Anſtoß und Aergerniß gegeben werden , ſo wen —

det ſich der evangeliſche Kirchenvorſtand zuforderſt mit feiz

nem ſchriftlichen Anſuchen um gedeihliches kirchenamtli⸗

ches Einſehen an den katholiſchen Kirchenvorſtand , oder

wenn ſich kein ſolcher im Orte befände , an die nächſte welt⸗

liche polizeiliche Behoͤrde, und falls dieſes ohne Wirkung



bliebe , durch ſeine naͤchſt vorgeſetzte geiſtliche , an die wei⸗

tere hoͤhere weltliche Behoͤrde .

Sind Perſonen von beiden Kirchen in ſolchen Faͤllen

kirchengeſetz - und kirchenpolizeiwidriger Ereigniſſe bethei —

ligt , z. B . in gemiſchten Ehen , ſo verſucht der evange⸗

liſche Kirchenvorſtand mit dem katholiſchen einen amtsbruͤ⸗

derlichen Zuſammentritt zur Erledigung der Sache .
Findet ein ſolcher nicht ſtatt , oder ergiebt er keinen

erwuͤnſchten Erfolg , ſo tritt auch hier die polizeiliche Auf —
ſicht mit deren bemerkten Schritten ein . Doch bleibt es

die Pflicht des evangeliſchen Kirchengemeinderaths , in al —

len ſolchen Faͤllen gemiſchter Art , in welchen er den evan⸗

geliſchen Theil fuͤr ſchuldig haͤlt , ſeinen ſtillen Weg des

Wortes und der Ermahnung an denſelben fort zu gehen .
Ganz hiernach ſind auch die in gemiſchten Ehen vorkom⸗
menden Schulverſaͤumniſſe zu behandeln , und in der Res

gel das jeweilige Familienhaupt als ſchuldiger Theil an —

zuſehen .

Das iſt der Aelteſten wichtig und ehrwuͤrdig Amt ;
und wenn an ſie vor allen das apoſtoliſche Wort ergeht :
Hat Jemand ein Amt , ſo warte er des Amtes ;
regieret Jemand , ſo ſey er ſorgfältig ; ùbt e -
mand Barmherzigkeit , ſo thue ers mit Luſt ,
Roͤm . 12 , 7 , 8 , ſo kommt es allen , Gliedern der Ge —
meinde zu , nicht allein in der Furcht Gottes unter⸗
einander unterthan ju feyn . Eph . 5 , 21 , willig
ſich in die Anordnungen der Aelteſten zu fuͤgen, und
ihren Ermahnungen Gehoͤr zu geben , ſondern auch alle⸗

aeit fùr fie ju beten , daß Gott ſie wuͤrdig
mache ihres Berufes , auf daß auch durch ſie geprie⸗
ſeu werde , der Name unfer Herrn Jefu Chrifti .
2 . Theſſ . 1 , 11 , 12 .
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